
1167 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (1077 der Bei­
lagen): Elfte Niederschrift (Prod:s Verbal) 
betreffend die Verlängerung der Deklaration 
über den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum 

Allgemeinen Zol1- und Handelsabkommen 

Tunesien gehört ,dem AlLgemeinen Zol1- und 
Handelsabkommen (GATT) als vorläufiges Mit­
glied seit 12. November 1959 an. 

Durch den B'eschluß des GATT-Rates vom 
11. Novemher 1977 wurde die p1'Ovisori,sche 
MitgJiedschaifit TUl1lesiens his zum Wirksam­
werden der definiciv,en Mitgl.iedschaft bzw. bis 
längstens 31. Dezember 1979 verlängert. 

o Es entspricht dem handelspolit,ischen Interesse 
. österreichs, ,die Anwendbarkeit der GATT -Be­

stimmungenamf den Warenausta,usch mit Tune­
'sien auch weiterhin sicherzustellen. 

Die ,erwähnte Niederschrvf.t ist gesetzändernd 
und darf daher nur mit Genehmigung des 
Nationalmtes gemäß Art. 50 Aibs. 1 B-VG abge­
schlossen werden. 

Lafer 

Berichterstatter 

Der ZoHausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 17. Jänner 1979 in Ver­
handlung ,gezogen. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause d~e Genehmigung 
des Ahschlusses des Staatsvertr,ages zu empfehlen. 

Der Zolbusschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle ,die Erlassung eines Bundes.gesetzes -
tim Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG in der gdten­
den Fassung - zur überf,ührung dieses Ver­
trags~nha!Ltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung steHt ,der Zol1-
ausschuß den An t rag, der Nationalrat woUe 
beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Elfte Nieder­
schnittt (Proces Verbal) betreffend die Verlänge­
rung der Deklaration über den -vorläufigen Bei­
tritt Tunesiens zum Allgemeinen Zo11- und 
Handelsa,bkommen (1077 der ,Beilagen) wird ver­
fassungsmäßig .gen,ehmigt. 

Wien, 197901 17 

Steiner. 

Obmann 
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